
Pressespiegel
Keine politische Disziplinierung und 

Zwangsversetzung von Benjamin Ortmeyer!

Das Staatliche Schulamt Frankfurt  hat 
mit  dem  allgemeinen  Hinweis,  daß 
"Flucht in die Öffentlichkeit" nicht er-
laubt sei und es eben "klüger sei, öfters 
mal den Mund zu halten" die Zwangs-
versetzung von Benjamin Ortmeyer ge-
gen  den  Willen  des  Schulelternbeirats 
und  des  Stadtschülerinnenrates  FFM 
und unter den Protesten der GEW und 
anderer  Organisationen  durchgeführt. 
Kein einziger konkreter Vorwurf wurde 
gegen  Benjamin  Ortmeyer  und  den 
ebenfalls  zwangsversetzten  Kollegen 
Wolfgang  Geier  erhoben,  Phrasen  wie, 
er hätte  "Konflikte" geschürt,  ersetzen 
die Argumentation.

Es wurde immer deutlicher,  daß es nicht  um 
den  angeblich  "ausschlaggebenden"  Fachbe-
darf Musik gebt, sondern darum, daß Benjamin 
Ortmeyer schon seit Jahren reaktionären Klüf-
ten in Hessen ein Dom im Auge ist, weil er im-
mer  wieder  die  demokratische  Öffentlichkeit 
gemeinsam mit der GEW eingeschaltet hat

• Als die CDU/FDP-Regierung in Hes-
sen  1989  die  erste  Strophe  des 
Deutschlandliedes  salonfähig  zu  ma-
chen versuchte

• indem er die Vertuschung nazistischer 
Aktivitäten aufdeckte

• indem er gegen die Abschiebung von 
Schülerinnen und Schülern -  gemein-
sam mit  PRO  ASYL und  unterstützt 
von Günter Grass - Aktionen initiierte

• bei  seinem öffentlichen Auftreten ge-
gen die Benennung von Schulen nach 
pronazistischen  und  nazistiscben  Per-
sonen

• und nicht zuletzt die Aktivitäten gegen 
die  Verheimlichung  der  Nazi-
Schulchroniken und seine 

• Forderungen für Tafeln des Erinnerns 
an die von den Nazis ermordeten jüdi-
schen  Schülerinnen  und  Schüler  und 
die  ermordeten  Sinti  und  Roma.  Für 
seine Aktivitäten auf diesem Gebiet er-
hielt er 1996 den Heinz-Galinski-Preis 
der Jüdischen Gemeinde Berlin.
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Sehr geehrte Frau Gerecht.

für Ihr Schreiben vom 29. Februar d.J., in dem Sie mir Ihre Auffassung zur Versetzung des 
Lehrer; Dr. Benjamin Ortmeyer vortragen, danke ich Ihnen verbindlich.

Das fachlich zuständige Hessische Kultusministerium hat alle relevanten Argumente, auch die 
in Ihrem Schreiben aufgeführten, geprüft, Das Kabinett hat in seiner Sitzung am 21. März d.J. 
in dem personalvertretungsrechtlichen Stufenverfahren die Entscheidung des 
Kultusministeriums bestätigt.

Ich gehe davon aus,  dass  Herr  Dr.  Ortmeyer  an der  neuen Schule seine Fähigkeiten und 
Kenntnisse zum Wohl der ihm anvertrauten Schülerinnen und Schülern voll einsetzen kann.

Mit freundlichen Grüßen 
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Junge Welt 28.6.1999
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Chronologie der Zwangsversetzung von Kollege Benjamin Ortmeyer

I. Vorbereitung der Zwangsversetzung

19.12.1997 Dienstliche Beanstandung der kommissarischen Schulleiterin der 
Frauenhofschule H.H. mit Hilfe einer Anwältin gegen Benjamin 
Ortmeyer wegen dessen angeblicher „Schmähkritik“ ohne Benjamin 
Ortmeyer oder den Schulpersonalrat zu informieren. Es ging u.a. um die 
schriftliche Kritik an der „inneren Einstellung“ von Frau H.H., die 
Benjamin Ortmeyer bat, da sie später käme Schüler schon mal 
„anzuscheißen“. Im Hintergrund: Ablehnung der Bewerbung von H.H. 
auf die Schulleiterinnen-Stelle der Frauenhofschule durch den 
Findungsausschuß, die Elternbeiratsvorsitzenden und den 
Schulpersonalrat.

18.03.1998 Drei Monate später erhält Benjamin Ortmeyer eine Mitteilung über die 
hinter seinem Rücken vorgenommene„dienstliche Beanstandung“.

02.07.1998 Hans-Rolf Eifert, Leiter des Staatlichen Schulamtes entscheidet 
entgegen Zusagen bei Gesprächen mit dem GEW-Vorsitzenden Herbert 
Storn, dass die „dienstliche Beanstandung“ begründet sei, da er die  ihm 
„obliegende Pflicht, sich jederzeit achtungswürdig zu verhalten, 
verletzt hat.“

II. Zwangsversetzung

01.06.1999 Termin im Staatlichen Schulamt zur Anhörung über die geplante 
Zwangsversetzung. U.a. wurde mitgeteilt es legen Schreiben von 
Lehrkräften gegen Benjamin Ortmeyer vor, er sei „Auslöser von 
Konflikten“. Die Beschwerden würden bewusst nicht auf den Tisch 
gelegt, da die Verfasser Angst hätten. Der Amtsjurist Dr. Bott erklärte, 
es wäre „klüger, öfters mal den Mund zu halten“. Es ginge nicht um 
Sanktionen, sondern um „Konfliktbereinigung.“

20.05.1999 Herr Eifert teilt dem Schulpersonalrat im Gespräch mit, das „politische 
Mandatsträger des Landtages“ sich eingeschaltet hätten. (gemeint war 
der CDU-Angeordnete Boddenberg)

02.06.1999 Herr Eifert erklärte auf einer Elternversammlung an der 
Frauenhofschule, er „müsse handeln, wenn Landtagsabgeordnete 
Beobachtungen von außen an das Schulamt herantragen“

15.06.1999 Das Staatliche Schulamt teilt dem Anwalt von Benjamin Ortmeyer auf 
dessen Anfrage nach den schriftlichen Dokumenten mit, dass „ich 
weder Möglichkeit noch Veranlassung sehe, Ihnen diese Unterlagen 
zukommen zu lassen.“ (SAD Frau Jakober)

23.06.1999 Ablehnung der Zwangsversetzung durch den Gesamtpersonalrat

29.06.1999 Der Schulleiter der Paul-Hindemith-Schule erklärt im Schreiben an das 
Staatliche Schulamt, dass sie nicht einen Mathematik und GL-Lehrer 
mit Zusatzfach Musik benötigen, sondern einen Lehrer mit dem 
Schwerpunktfach Musik sowie Englisch Kunst, Informatik, Evang. 
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Religion. Daher lehnt die Schulleitung der Versetzung von Benjamin 
Ortmeyer an die PHS ebenso ab.

30.06.1999 Offener Brief u.a. einiger Lehrerinnen der Frauenhofschule im 
Niederräder Anzeiger im Gestus der Empörung gegen Benjamin 
Ortmeyer, dass Schüler und Eltern im Fernsehen „vorgeführt“ und 
Abhängige „mißbraucht“ (!) würden

21.07.1999 Das Staatliche Schulamt teilt dem Anwalt von B. Ortmeyer mit, dass 
die Personalakte „keine Vorgänge enthält, die – sofern Sie für ihren 
Mandanten von Nachteil sein könnten – diesen nicht zuvor zur 
Kenntnis gegeben worden sind.“ Allerdings seien doch die Unterlagen 
„ der dienstlichen Beanstandung der Schulleiterin der Frauenhofschule 
durch Frau Rechtsanwältin Kähler“ einbezogen worden.

06.08.1999 Verfügung des SSA zur Zwangsversetzung als „vorläufige 
Umsetzung“

13.08.1999 Erste Akteneinsicht in die Personalakte ergab, dass kein einziges 
Schriftstück mit Beschwerden oder ähnlichem – auch nicht die 
dienstliche Beanstandung – in der Personalakte vorhanden war.

III. Eilverfahren / Personalrechtliches Verfahren

15.08.1999 Widerspruch und Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht FFM wird 
durch den Anwalt von B. Ortmeyer eingeleitet.

18.08.1999 Der Leiter des SSA, Eifert, teilt dem GPRLL auf  Nachfragen mit, es 
könne sein, dass im Zuge eines Rechtsverfahren „weitere Akten 
eingeführt werden“ könnten.

19.08.1999 Im Schreiben des SSA an das Verwaltungsgericht FFM wird Benjamin 
Ortmeyer nun „Flucht an die Öffentlichkeit“ vorgeworfen. Nun existiert 
eine „Beiakte“ mit diversen Materialien, Zeitungsartikeln und 
Protestschreiben. 

26.08.1999 Das Staatliche Schulamt legt zwei gleichlautende „eidesstattliche 
Versicherungen“ von Lehrerinnen der Frauenhofschule gegen Benjamin 
Ortmeyer vor - ohne jeden Beleg: er sei „wiederholt und  in erheblichen 
Umfang“ an Angriffen gegen Vertreter des Kollegium, die loyal mit der 
Schulleiterin zusammengearbeitet haben, beteiligt gewesen.

02.09.1999 Beschluß des VG FFM, den Eilantrag abzulehnen. Es käme nicht darauf 
an, „ob der Antragsteller die Konflikte maßgeblich selbst 
verschuldet hat“, sondern es gehe um „Konfliktbereinigung“,

10.09.1999 Ablehnung der Zwangsversetzung durch den Hauptpersonalrat

28.09.1999 Einschaltung des Hessischen Datenschutzbeauftragten Dr. Pindl.

12.01.2000 Einigungsstelle beim Hessischen Kultusministerium tagt unter Vorsitz 
des CDU- Rechtspopulisten H. J. Irmer. Die Vertreter des 
Hauptpersonalrats verlassen unter Protest die Sitzung. Beschlossen wird 
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die Zwangsversetzung, da sonst „der innerschulische Frieden“ auf 
Dauer weiterhin nachhaltig gestört“ wäre.

31.01.2000 Die Schlichtungsstelle der GEW tagt. Eine Lehrerin der 
Frauenhofschule , die eine „eidesstattliche Versicherung“ abgegeben 
hat,  erklärt laut Bericht von Herbert Storn, „dass sie sich von Dr. Bott, 
dem Juristen des Staatlichen Schulamt, `missbraucht` fühle, und 
bedauere, dass sie sich zu dieser Erklärung habe verleiten lassen.

01.02.2000 Der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigt den Beschluß des 
Verwaltungsgerichts FFM unter Berufung auf ein Urteil aus dem Jahre 
1967 (25.1.1967), behauptet aber anders als das VG FFM, „dass die 
Umsetzung des Antragstellers (also B.O.) IN ERSTER LINIE deshalb 
vorgenommen worden ist, weil an der Paul-Hindemith-Schule in 
Frankfurt am Main ein Fachbedarf an Musik entstanden ist.“ (S.6)

10.02 2000 Der Hauptpersonalrat legt den Widerspruch dem Kabinett der 
Regierung R. Kochs im Rahmen des personalrechtlichen 
Stufenverfahrens vor.

29.02.2000 Die GEW Hessen fordert Ministerpräsident Roland Koch unter Verweis 
auf seine Tätigkeit als Stadtverbindungslehrer auf im Interesse des 
„Schulfriedens in Hessen“ der Zwangsversetzung von Benjamin 
Ortmeyer nicht zuzustimmen.

21.03.2000 Die Kabinettssitzung unter Vorsitz von Ministerpräsident Roland Koch 
stimmt der Zwangsversetzung zu.

10.04.2000 Roland Koch teilt auf Proteste der GEW Hessen dieser die 
Entscheidung des Kabinetts brieflich mit.

14.04.2000 Auf dem Brief des Datenschutzbeauftragten an das Staatliche Schulamt 
mit der Eingabe von Benjamin Ortmeyer zur Klärung von 10 Fragen 
zur Personalakte notierte Frau Jakober in die Personalakte: „Einzige 
Anmerkung: Unsäglich!“

04.05.2000 Endgültige Versetzung an die Paul-Hindemith-Schule

10.05.2000 Versuch der Akteneinsicht scheitert, die Akte sei nicht „im Hause“.

24.05.2000 Erneuter Termin zur Akteneinsicht, Teile der Akten, so der Amtsjurist, 
seinen immer noch nicht da, sondern daheim bei einer Mitarbeiterin 
(!) Die Teil-Personalakte enthielt nun erstmalig eine telefonisch 
durchgegebene Mitschrift einer Protest-Versammlung von Eltern und 
Lehrern der Frauenhofschule in der Paul-Gerhardt-Gemeinde (u.a. „Dr. 
0., Konferenz v. 9.11.  Besuch der Synagoge“) sowie Zettel des 
Amtsleiter Eifert, dass Ortmeyer angeblich „häufig in der GEW-
Geschäftsstelle“ gewesen sei - trotz Krankheit.

.
26.05.2000 Erneut Klage (Eilantrag) gegen diese Versetzungsverfügung

08.06.2000 Erneuter Versuch der Einsicht in die vollständige Akte. Nun waren 4 
statt der angekündigten 5 Aktenordner da. Die Verfahrensakte fehlte. Es 
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fehlten nun auch die „Mitschrift“ Paul Gerhardt-Gemeinde und der 
„Zettel“ des Amtsleiter Eifert, die aus der Akte entfernt worden waren.

18.06.2000 Beschwerdeschreiben des Rechtsanwalts Bruns gegen diese Form der 
Aktenführung an das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

21.06.2000 Das Verwaltungsgericht FFM  erklärt, dass die Aktenvorlage 
„unzureichend“ sei und kritisiert dass die „Vielzahl 
zusammengehefteter Blätter ...unpaginiert“ sind.

13.07.2000 Das Schulamt  legt dem Gericht nach dessen Beschwerde  erneut vor. 
Originalton: “Sie sind jetzt neu geordnet und zusammengefügt 
worden.“

30.08.2000 Herr Amtsleiter Eifert erklärt auf Vorhaltungen zur Aktenführung, dies 
sei halt das „Elend der Verwaltung“. Weder die Mitschrift der Paul-
Gerhardt-Gemeinde noch sein „Zettel“ gehören in die Personalakte. Zu 
Vorhaltungen über die Tatsache, dass H.J. Irmer Vorsitzender der 
Einigungsstelle gewesen sei, erklärte er, dass Herr Irmer 
Landtagsabgeordneter sei, an dessen Verfassungstreue kein Zweifel 
bestehe

07.09.2000 In einer eidesstattlichen Erklärung behauptet Frau SAD Jakober, ihr 
legen keine Zahlen, bzw. Prozentanteile zum Meinungsbild der Eltern 
über die Zwangsversetzung vor. In der Personalakte entdeckt sich aber 
das von ihr abgezeichnete Protokoll der Elternbeiratssitzung vom 
10.6.1999, aus der hervorgeht, dass mit 11 ( 78 %) gegen 2  Stimmen 
bei 1 Erhaltungen Maßnahmen des Schulelternbeirates der 
Frauenhofschule gegen die Zwangsversetzung von Benjamin Ortmeyer 
durch eine Pressemitteilung unterstützt wird. Auch der Beschluß über 
eine Kundgebung gemeinsam mit dem StadtschülerInnerat ist enthalten.

14.09.2001 Das Staatliche Schulamt lehnt den Widerspruch gegen die Versetzung 
ab. Für einen „konfliktfreien Schulalltag“ sei die Versetzung nötig. Zur 
Versetzung von Benjamin Ortmeyer als SV-Lehrer mitten in der 
Wahlperiode heißt es, dass „sich im verbleibenden Kollegium sicher 
auch Personen finden, die für die in Rede stehenden Aufgaben 
ebenso geeignet sind und diese dann im Rahmen einer neuen, 
konfliktfreien Situation zur Zufriedenheit aller ausführen können.“ 
(Seite 6)

25.09.2000 Das Verwaltungsgericht FFM lehnt den Eilantrag nach Aktenlage ab.

IV. Hauptverfahren

17.12.2001 Klage für eine Hauptverhandlung beim Verwaltungsgericht FFM
10.07.2003 Festlegung der Öffentlichen Verhandlung auf 30. Juli 11.15 Uhr
16.07.2003 Mitteilung des Staatliche Schulamt an die Paul-Hindemith-Schule: 

Abordnung von Dr. Benjamin Ortmeyer an die J. W, Goethe Universität 
22.07.2003 RA Dr. Bruns zieht daraufhin die Klage gegen das Land Hessen zurück
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